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Satzung 
 

über 
 

Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
 

in der Ortsgemeinde Herxheim (Sondernutzungssatzung) 
 

vom 20.10.2015 
 
 

Der Ortsgemeinderat Herxheim hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (Ge-
mO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBl. S. 90), BS 2020-1, der §§ 42 Abs. 2 und 47 
des Landesstraßengesetzes (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20.03.2013 (GVBl. S. 35), BS 91-
1, und der §§ 2 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 
(GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.02.2011 
(GVBl. S. 25), BS 610-10, die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 

 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für alle Gemeindestraßen einschließlich Wege und Plätze so-

wie für Ortsdurchfahrten im Zuge der Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der 
Ortsgemeinde Herxheim.  
 

(2) Straßen im Sinne dieser Satzung sind die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen, Wege und Plätze.  
 

(3) Zu den Straßen im Sinne des. Abs. 1 gehören  
 
1. der Straßenkörper, das sind insbesondere Straßengrund, Straßenunterbau, 

Straßendecke, Geh- und Radwege, Parkplätze, Brücken, Tunnel, Durchlässe, 
Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Stützmauern, Lärm-
schutzanlagen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
 

2. die Geh- und Radwege mit eigenem Straßenkörper, die im Zusammenhang 
mit einer öffentlichen Straße im Wesentlichen mit ihr gleich laufen,  
 

3. der Luftraum über dem Straßenkörper,  
 

4. der Bewuchs und das Zubehör, das sind Verkehrszeichen, Verkehrs-
einrichtungen und Verkehrsanlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen (§ 1 Abs. 3 
LStrG).  
 
 

  



§ 2 
Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 

 
(1) Für den Gebrauch der öffentlichen Straßen ist keine Sondernutzungserlaubnis 

erforderlich, wenn und soweit die Straße zu dem Verkehr benutzt wird, dem sie 
im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften zu dienen 
bestimmt ist (Gemeingebrauch).  
 

(2) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb 
der geschlossenen Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke des Grund-
stücks erforderlich ist und den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder 
erheblich beeinträchtigt oder in den Straßenkörper eingreift (Straßen-
anliegergebrauch). Hierzu zählen insbesondere  
 
� bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z.B. Gebäudesockel, Gesimse, Fenster-

bänke, Balkone, Erker, Vordächer, Kellerlichtschächte,  
 

� bauaufsichtlich genehmigte Eingangsstufen, die nicht mehr als 5 v.H. der 
Gehwegbreite einnehmen und höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen,
  

� die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten im unmittelbaren zeitli-
chen und inhaltlichen Zusammenhang mit Feiern, Festen, Umzügen, Prozes-
sionen und ähnlichen Veranstaltungen, die der Pflege des Brauchtums und re-
ligiösen Zwecken dienen,  
 

� die Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie Umzugsgut am Tage 
der Lieferung bzw. Abholung auf Gehwegen, Parkstreifen und Parkbuchten, 
 

� das Abstellen von Abfallbehältern auf Gehwegen am Tag der Abfuhr sowie ei-
nen Tag davor,  
 

� Verschönerungsmaßnahmen an der Hauswand (z.B. Blumenkübel, Fassa-
denbegrünung), die nicht mehr als 0,30 m in den Straßenraum hineinragen, 
sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet oder in ihrer Mobilität 
beeinträchtigt werden.  
 

(3) Bei Nutzung auf baulich abgegrenzten Gehwegen muss eine Verkehrsfläche von 
mindestens 1,50 m freigehalten und ein Abstand von der Fahrbahnkante von 
0,50 m eingehalten werden. Im Lichtraumprofil der Fahrbahn (0,50 m neben dem 
Straßenrand und 4,50 m über der Fahrbahn) ist eine Nutzung unzulässig. 
 

 
§ 3 

Erlaubnisfreie Sondernutzungen 
 

(1) Keiner Erlaubnis bedürfen  
 

1. je eine Werbeanlage an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 0,30 m in 
den Gehweg hineinragt, sowie Sonnenschutzdächer und Markisen über bau-
lich abgegrenzten Gehwegen ab 2,25 m Höhe und in einem Abstand von min-
destens 0,50 m vom Hochbord/Bordsteinkante,  
 



2. je eine Werbeanlage sowie Verkaufseinrichtungen und Warenauslagen, die 
tage- oder stundenweise an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit 
einer baulichen Anlage oder dem Bodenangebracht oder aufgestellt werden 
und nicht mehr als 0,50 m in den Straßenraum hineinragen,  
 

3. Werbeanlagen, Hinweisschilder, Hinweiszeichen und Warenautomaten, die an 
einer an der Straße angrenzenden baulichen Anlage angebracht sind. Dies gilt 
jedoch nur, wenn diese Einrichtungen höchstens 0,30 m in den Gehweg hin-
einragen und für die Fußgänger eine Durchgangsbreite von mindestens 1,50 
m zur Verfügung steht.  
 

4. Werbeanlagen über Gehwegen für zeitlich begrenzte Veranstaltungen (z.B. 
Aus- und Schlussverkäufe, Oster- und Weihnachtsverkäufe) an der Stätte der 
Leistung, sofern sie mindestens 2,25 m über dem Gehweg angebracht sind. 
 

5. das Verteilen von Flugblättern und Informationsbroschüren ohne Benutzung 
fester Einrichtungen (z.B. Tische) und das Umherziehen mit Informationstafeln 
zu religiösen, politischen und gemeinnützigen Zielen,  
 

6. das behördlich genehmigte Sammeln von Geld- und Sachspenden (Straßen-
sammlungen) sowie der Verkauf von Losen für behördlich genehmigte Lotte-
rien,  
 

7. Veranstaltungen von Straßenmusik ohne Einsatz von Verstärkern und ohne 
Verkauf von Tonträgern,  
 

8. Veranstaltungen der Ortsgemeinde und ihrer Eigenbetriebe,  
 

9. Veranstaltungen der Kirchen, Kirchengemeinden und Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts anlässlich kirchlicher Feste,  
 

10. Fahrradständer ohne Werbung mit bis zu 5 Einstellplätzen,  
 

11. Stromschaltstationen, Fernmeldeeinrichtungen, Feuermelder, Postbriefkästen, 
Fahrgastwartehallen, Fahrkartenautomaten u.a.  
 

(2) Nach Abs. 1 erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder unter-
sagt werden, wenn Belange des Straßenbaus, der Sicherheit oder Ordnung des 
Verkehrs, der Barrierefreiheit oder die Umsetzung eines städtebaulichen Konzep-
tes dies erfordern. § 2 Abs. 3 gilt entsprechend. Für Sondernutzungen nach 
Abs. 1 Ziffern 8 - 11 besteht eine Anzeigepflicht  
 
 

§ 4 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus bedarf, soweit in 

dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, als Sondernutzung der Erlaubnis der 
Gemeinde. 
 

(2) Gemeingebrauch liegt nicht vor, wenn der Gemeingebrauch anderer ausge-
schlossen oder mehr als unvermeidbar beschränkt oder die Straße nicht vorwie-



gend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken benutzt wird (§ 34 Abs. 3 
LStrG).  
 

(3) Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn dafür die Erlaubnis 
sowie andere erforderliche Erlaubnisse oder Genehmigungen erteilt worden sind. 
Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder Änderung der Sondernutzung. 
 

(4) § 2 Absatz 3 gilt entsprechend.  
 

(5) Die Erlaubnis für Sondernutzungen an Ortsdurchfahrten von Landes und Kreis-
straßen bedarf der Zustimmung der Straßenbaubehörde, soweit nicht die Ge-
meinde Träger der Straßenbaulast ist (§ 42 Abs. 1 LStrG).  
 

(6) Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis besteht insbe-
sondere dann nicht, wenn die Verkehrsverhältnisse eine Sondernutzung nicht zu-
lassen.  
 

(7) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen außer-
halb des räumlichen Widmungsumfangs richtet sich nach bürgerlichem Recht, 
wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt. Eine vorübergehende Beein-
trächtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder der Entsorgung bleibt 
außer Betracht.  
 

 
§ 5 

Werbeanlagen 
 

(1) Werbeanlagen bedürfen der Erlaubnis der Gemeinde. Werbeanlagen im Sinne 
dieser Satzung sind  
 
1. gemäß Absatz 2 zugelassen Werbeflächen (Plakattafeln),  

 
2. zu Werbezwecken abgestellte Kfz-Anhänger,  

 
3. zu Werbezwecken abgestellte Kraftfahrzeuge mit aufgebrachten Werbean-

schlägen oder -aufbauten,  
 

4. Werbeanlagen mit wechselndem Licht, Bildprojektionen, großflächige Werbe-
flächen über 4 m² (Großflächenwerbung),  
 

5. Planen mit Werbeaufdrucken an Baugerüsten im Luftraum über dem Straßen-
körper, 
 

6. sonstige flächige oder räumliche Einrichtungen zur öffentlichen Wahrnehmung 
von kommerziellen Werbebotschaften.  
 

(2) Im Gemeindegebiet werden 4 Plakattafeln der Größe DIN A1/DIN A0 zugelas-
sen; für örtliche Vereine 8 Plakattafeln.  
 
Zum Nachweis der Erlaubnis müssen die Plakate mit den von der Erlaubnisbe-
hörde ausgegebenen Plaketten versehen sein. Mit der Erlaubnis wird eine Plan-



skizze ausgegeben mit Bereichen, in welchen das Plakatieren verboten ist. 
 

(3) Die Verkehrssicherheit gefährdende Werbeanlagen sind unzulässig. Bei der Er-
laubniserteilung von Werbeanlagen gemäß Absatz 1 Ziffer 2 und 3 sind insbe-
sondere die Beeinträchtigung des Parkraums sowie die Bewegungs-
möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen sowie weiteren in der Mobilität 
eingeschränkten Verkehrsteilnehmern zu berücksichtigen.  
 

 
§ 6 

Wahlsichtwerbung 
 

Wahlsichtwerbung bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. Wahlsichtwerbung ist in ei-
nem Zeitraum von sechs Wochen unmittelbar vor dem Wahltag unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig:  
 
1. Werbeflächen können nur von Parteien beansprucht werden, die zu der anste-

henden Wahl eigene Wahlvorschläge eingereicht haben. Eine erteilte Erlaubnis 
wird widerrufen, sobald eine Partei ihre Wahlvorschläge zurückgezogen hat. 
 

2. Absatz 1 gilt entsprechend für nicht unter das Parteiengesetz fallende politische 
Vereinigungen.  
 

 
§ 7 

Erlaubnisantrag 
 

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist schriftlich spä-
testens drei Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit 
Angaben über Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Gemeinde 
zu stellen. In vom Antragsteller zu begründeten Ausnahmefällen kann diese Frist 
verkürzt werden. Die Gemeinde ist berechtigt, Erläuterungen durch Zeichnung, 
textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise zu verlangen.  
 

(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder 
eine Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung ver-
bunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den 
Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes 
und der Wiederherstellung der Straße Rechnung getragen wird. Ist mit der Son-
dernutzung eine über das übliche Maß hinausgehende Verschmutzung der Stra-
ße verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise 
die Beseitigung der Verunreinigung durch den Erlaubnisnehmer gewährleistet 
wird.  
 

 
§ 8 

Erlaubnis 
 

(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann versagt, widerrufen 
oder unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder zum Schutz der 
Straße erforderlich ist. In dem von einem städtebaulichen Konzept umfassten Be-



reich kann die Erlaubnis auch versagt werden, wenn durch die Gestaltung der 
beantragten Sondernutzung das Stadtbild beeinträchtigt wird.  
 

(2) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen 
Anlagen nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Re-
geln der Technik zu errichten und zu unterhalten. Er hat sein Verhalten und den 
Zustand seiner Anlagen so einzurichten, dass niemand gefährdet, geschädigt 
oder mehr als nach dem Umständen vermeidbar behindert oder belästigt wird. 
 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, dass ein ungehinderter Zugang zu 
allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen möglich ist. Wasserrinnen 
und Kanalschächte sind freizuhalten. Soweit zum Aufstellen, Anbringen und Ent-
fernen von Gegenständen ein Aufgraben des Straßenkörpers erforderlich ist, 
muss die Arbeit so vorgenommen werden, dass jeder nachhaltige Schaden am 
Straßenkörper und an den Anlagen vermieden wird. Die Gemeinde ist mindes-
tens fünf Tage vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen.  
 

(4) Wenn die Erlaubnis befristet erteilt wird, hat der Erlaubnisnehmer spätestens bis 
zum Ablauf des letzten Tages der Erlaubnis die Anlage zu entfernen, über das 
übliche Maß hinausgehende, als Folge der Sondernutzung eingetretene Verun-
reinigungen der Straße zu beseitigen und den Straßenteil in einen ordnungsge-
mäßen Zustand zu versetzen. Im Falle der Einziehung der Straße oder des Wi-
derrufs der Erlaubnis wird dem Erlaubnisnehmer zu diesem Zweck eine ange-
messene Frist gesetzt. Der Erlaubnisnehmer hat gegen die Gemeinde keinen Er-
satzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung oder Ein-
ziehung der Straße.  
 

(5) Der Widerruf einer Sondernutzungserlaubnis kann insbesondere ausgesprochen 
werden, wenn  
 

1. nachträglich die Voraussetzungen für die Erteilung fortfallen oder Versa-
gungsgründe entstehen,  
 

2. der Erlaubnisnehmer die ihm gestellten Bedingungen und Auflagen nicht er-
füllt, beispielsweise Vorschüsse oder Sicherheiten nicht leistet,  
 

3. der Erlaubnisnehmer die festgesetzte Gebühr nicht entrichtet oder  
 

4. eine auf Dauer erteilte Erlaubnis länger als vier Wochen nicht genutzt wird.
  

 
§ 9 

Gebühren und Auslagen 
 

(1) Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren (Sondernutzungs-
gebühren) nach Maßgabe des anliegenden Gebührentarifes erhoben. Der Ge-
bührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.  
 

(2) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren 
zu erheben, bleibt unberührt.   
 



(3) Neben den Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühren hat der Antragsteller 
bzw. der Erlaubnisnehmer die Kosten zu tragen, die der Gemeinde im Erlaubnis-
verfahren durch Ortsbesichtigung, Gutachten und dergl. entstehen (Auslagen). 
Die Auslagen sind auch dann geschuldet, wenn die Sondernutzung gebührenfrei 
ist. 
 

 
§ 10 

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner sind  
 
a) der Antragsteller,  
b) der Erlaubnisnehmer,  
c) wer die Sondernutzung mit oder ohne Erlaubnis ausübt oder in seinem Inte-

resse ausüben lässt.  
 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 

 
§ 11 

Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht  

 
1. mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis;  

 
2. bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Sondernutzung.  

 
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Ge-

bührenschuldner fällig. Bei wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden die 
folgenden Gebühren zum Ende des ersten Vierteljahres des jeweiligen Rech-
nungsjahres fällig.  
 

(3) Die Gebührenpflicht erstreckt sich auf den Zeitraum bis zur schriftlichen Anzeige 
der Beendigung der Sondernutzung oder bis zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme 
der Gemeinde von der Beendigung der Sondernutzung.  
 

 
§ 12 

Gebührenverzicht, Gebührenerstattung 
 

(1) Bei einer Sondernutzung durch Behörden zu Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben, bei überwiegendem öffentlichem Interesse, zur Sicherstellung der Brauch-
tumspflege sowie zur Gewährleistung einer barrierefreien Mobilität kann auf die 
Erhebung von Gebühren auf schriftlichen Antrag ganz oder teilweise verzichtet 
werden.  
 

(2) Wird eine Sondernutzung nicht ausgeübt oder vorzeitig aufgegeben, so besteht 
kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. Im Voraus entrichtete Ge-
bühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Gemeinde eine Sondernutzungs-
erlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten 



sind.   
 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung folgenden Monats 
in Kraft.  
 

(2) Gleichzeitig treten die Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
für die Ortsgemeinde Herxheim vom 19.12.2001 und die Satzung über Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen für die Ortsgemeinde Herx-
heim vom 19.12.2001 außer Kraft. 

 
 
Herxheim, den 20.10.2015 
 
 
 

�
 
Franz-Ludwig Trauth 
Ortsbürgermeister 
 
 
  

gez.



Anlage zur Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen der Ortsgemeinde 
Herxheim vom 20.10.2015 
 

Gebührentarif: 
 

lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung Zeit- 
raum 

Gebühr  
von - bis 

€ 

Mindest- 
gebühr 
€ 

     
1.0 Verkauf    
1.1 Automaten, Auslage- und Schaukästen, 

die mit dem Boden oder einer baulichen 
Anlage verbunden sind und mehr als 30 
cm in den Gehweg hineinragen, für die 
gesamte beanspruchte Verkehrsfläche je 
angefangenem m² 

tägl. 1,00  15,00 

mtl. 7,00 15,00 

jährl. 70,00  

1.2 Verkaufsstände und Imbissstände, je an-
gefangenem m² beanspruchter Verkehrs-
fläche monatlich 

 20,00  

1.3 Verkaufswagen und ambulante Verkaufs-
stände aller Art,  

tägl. 1,00 20,00 

mtl. 10,00 50,00 

     
2.0 Werbung    
2.1 Informationsstände -gewerblich- 

täglich pro qm 
 2,00 – 10,00 20,00 

 
2.2 Informationsstände -nicht gewerblich- für 

gemeinnützige Zwecke und politische Par-
teien 

 gebührenfrei, 
aber erlaubnis-

pflichtig 

 

2.3.1 Plakate  
für kommerzielle Veranstaltungen  
pro Plakat monatlich  

  
DIN A1  2,50 
DIN A0  3,50 

 
10,00 

2.3.2 Plakate für gemeinnützige Vereine außer-
halb der VG Herxheim 
pro Plakat monatlich 

  
DIN A1  1,00 
DIN A0  2,50 

 

2.3.3 Plakate für gemeinnützige Vereine inner-
halb der VG Herxheim 

 gebührenfrei, 
aber erlaubnis-

pflichtig 

 

2.3.4 Plakate für sonstige Veranstaltungen mit 
Ausnahme politischer Parteien  
pro Plakat monatlich 

 2,00 - 5,00 15,00 

     
3. Bewirtung    
3.1 Tische und Sitzgelegenheiten, die zu ge-

werblichen Zwecken auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen aufgestellt werden, je ange-
fangenem m² beanspruchter Verkehrsflä-
che 

mtl. 2,50 20,00 

 
 

    



lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung Zeit- 
raum 

Gebühr  
von - bis 

€ 

Mindest- 
gebühr 
€ 

 
4. Nutzung zu Bauzwecken    
4.1 
 
 
4.1.1. 
 
4.1.2. 

Baubuden, Baugerüste, Kräne, Baustoff-
lagerungen, Aufstellung von Arbeits-
wagen, Baumaschinen und –geräten 
- auf Gehwegen und Plätzen je ange-

fangenem m² und Monat 
- auf Fahrbahnen je angefangenem m² 

und Monat 

 
 
 
 

mtl. 
 

mtl. 

 
 
 
 

2,00 
 

3,00 

 
 
 
 

15,00 
 

25,00 
4.2. Container und Silos 

je Standort und angefangener 
Woche/Monat 

Woche 10,00 
 

20,00 

mtl. 30,00  
4.3. 
 
4.3.1. 
4.3.2. 

Schaffung von Grundstückszufahrten oh-
ne baurechtliche Genehmigung je Zufahrt 
- zu Wohnzwecken, pauschal 
- von gewerblich genutzten Grundstücken, 
  pauschal 

 
 
 

 
 

1.800,00 
 

2.500,00 

 

     
5. Sonstiges    
5.1. 
 
 
5.1.1 
 
5.1.2 

Lagerung von Gegenständen aller Art, die 
mehr als 24 Stunden andauert und nicht 
unter Nr. 4.1 und 4.2 fällt 
- auf Gehwegen und Plätzen je ange-

fangenem m² täglich 
- auf Fahrbahnen je angefangenem m² 

täglich 

  
 
 

0,50 – 5,00 
 

0,50 – 7,50 

 
 
 

15,00 
 

25,00 

5.2.1 
 
 
 
 
5.2.2 

Abgestellte Fahrzeuge mit oder ohne An-
hänger, die länger als 24 Stunden abge-
stellt werden, je angefangenem m² bean-
spruchter Verkehrsfläche 
 
dto., Wohnwagen 
 
Fahrzeuge gelten als abgestellt, wenn sie 
aus dem Verkehr gezogen sind und daher 
aus der Geltung des Straßenverkehrs-
rechts herausfallen, entweder weil sie 
nicht zugelassen oder nicht fahrbereit sind 
oder praktisch nicht als Verkehrsmittel 
benutzt werden (ausgenommen Fahr-
zeugwracks). 

Woche 
 
 
 
 

Woche 

8,00 
 
 
 
 

12,00 
 
 

20,00 
 
 
 
 

25,00 

5.3. 
 
 
 
 
5.3.1 
 

Anläßlich von Jahrmärkten, Volksfesten 
u.ä. Veranstaltungen aufgestellte Schau-
stellereinrichtungen je angefangenem m² 
beanspruchter Verkehrsfläche auf die 
Dauer der Veranstaltung 
- für den Frühlings- und St. Gallusmarkt 

 

  
 
 
 
 

0,50 – 8,00 
 

 



lfd. 
Nr. 

Art der Sondernutzung Zeit- 
raum 

Gebühr  
von - bis 

€ 

Mindest- 
gebühr 
€ 

5.3.2. 
 
5.3.3. 
 
 
 
5.3.4. 
 
 
5.3.5. 

- für Krämermärkte pro Tag und Front-
meter 

- für andere Veranstaltungen auf dem 
Festplatz richten sich die Gebühren 
nach der jeweils gültigen Benutzungs-
ordnung für den Festplatz 

- für andere Veranstaltungen auf öffent-
lichen Straßen und Plätzen werden die 
Gebühren im Einzelfalle festgelegt 

- für die Kirchweihe im Ortsbezirk Hayna 
werden keine Gebühren erhoben 

5,00 

 
 
 
Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. Vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 
 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 

 
 
 
 
 


